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Bezirksregierung Detmold          Bielefeld, den 05 .08.2009 
Dezernat 33  
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- 
Dienstgebäude Bielefeld 
 
 
Flurbereinigung A 33 – Steinhagen 
Az.: 33 B  22 06 1- H. Nr. 71 
 
 
 

4. Änderungsbeschluss 
 
 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat als Flurbereinigungsbehörde beschlossen: 
 

1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss der Bezirksregierung Münster, Ab-
teilung 9 -Obere Flurbereinigungsbehörde- vom 11.09.2006 Az.: 91-22061- 
festgestellte Flurbereinigungsgebiet wird gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) wie folgt 
geändert: 

 
Zum Flurbereinigungsgebiet wird das nachfolgend auf geführte Grund-
stück zugezogen und insoweit die Flurbereinigung an geordnet: 

 
Regierungsbezirk Detmold 

Kreis Gütersloh 

Stadt Halle (Westf.) 

Gemarkung Künsebeck 
Flur 6 Flurstück 286 
 
 

2. Das Flurbereinigungsgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Änderungsbe-
schluss genommenen Gebietskarte dargestellt. Es ist rund 965 ha groß. 

 
 
3. Der Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte wird der Stadtverwal-

tung Halle (Westf.) zugesandt. 
 
 

4. Der Eigentümer und ggf. der Erbbauberechtigte des zugezogenen Grund-
stücks wird Teilnehmer der durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 
11.09.2006 gebildeten Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung A 33-
Steinhagen mit Sitz in der Gemeinde Steinhagen. 
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Gründe 
 
 

Die Voraussetzungen für die Anordnung der Änderung des Flurbereinigungsgebie-
tes in dem Verfahren „A 33 – Steinhagen“ liegen vor. Die Gebietsänderung erfolgt 
gem. § 8 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und dient der Durchführung der Unter-
nehmensflurbereinigung, die nach den Sondervorschriften der §§ 87 bis 89 FlurbG 
zulässig und gerechtfertigt ist. 
 
Anlass der Erweiterung des bisherigen Flurbereinigungsgebietes sind Verhandlun-
gen mit Teilnehmern im Abschnitt A 33 - 7.1  
 
Die Zuziehung umfasst ca. 4 ha. Die Entscheidungsgründe der Bezirksregierung 
Detmold als Enteignungsbehörde für die Beantragung eines Flurbereinigungsver-
fahrens gem. §§ 87 ff. FlurbG für den ursprünglichen Abschnitt 6 gelten auch für 
den Bereich der Zuziehung. 
 
Die Flurbereinigungsbehörde verfolgt auch für das Zuziehungsgebiet den Zweck, die 
durch das Unternehmen für die allgemeine Landeskultur entstehenden Nachteile zu 
vermeiden oder zu mildern und die Folgen des Landverlustes durch eine einlageori-
entierte Neuordnung des Verfahrensgebietes unter Verwendung von Ersatzflächen 
des Unternehmensträgers auszugleichen. Hierdurch sollen insbesondere die land-
wirtschaftlichen Betriebsinhaber vor Flächenverlusten und schädigenden Eingriffen 
und damit vor Schmälerungen ihrer Existenzgrundlage bewahrt und eine wirtschaftli-
che Betriebsführung weiterhin ermöglicht werden. 
Das Zuziehungsgebiet ist nach Abwägung der agrarstrukturellen örtlichen Gegeben-
heiten und der sich aus der Topographie, der vorhandenen Verkehrsanlagen und 
bebauten Flächen ergebenden Zwänge sowie aus vermessungstechnischen Erwä-
gungen so begrenzt worden, dass einerseits der besondere Zweck der Neuordnung 
möglichst vollkommen erreicht werden kann, andererseits auch nicht mehr Grund-
stücke als unumgänglich einbezogen werden. 
 
Der von der Änderung betroffene Grundstückseigentümer wurde vorab informiert. 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
 

Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Klage erhoben werden. Die Klage ist beim 

 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westf alen 

9 a Senat -Flurbereinigungsgericht- 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 

 
schriftlich zu erheben.  
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Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 
Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen. 
 
 
Bezirksregierung Detmold 
Dezernat 33 
 
Im Auftrag 
 
gez. Hölscher 


